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Pressemitteilung 
 

Kommunaler Landesverband kreisangehöriger Städte und Gemeinden 

Zumeldung zur Pressemitteilung des Deutschen Städte- und 
Gemeindebundes (DStGB) vom 02.06.2025 „DStGB wählt neue 
Verbandsspitze“  
 
 

 

Zur Meldung, wonach Präsident Steffen Jäger, Bürgermeister a.D., heute zum Ersten 

Vizepräsidenten des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB) gewählt wurde, 

erklärt der Erste Vizepräsident des Gemeindetags Baden-Württemberg, Oberbürgermeister 

Klaus Holaschke (Eppingen): 

 

„Der Hauptausschuss des Deutschen Städte- und Gemeindebundes hat unseren 

Präsidenten Steffen Jäger zum ehrenamtlichen Ersten Vizepräsidenten gewählt. Zum 1. Juli 

2025 rückt er damit in der Spitze des DStGB auf und wird sich künftig in einer der zentralen 

Führungsfunktionen noch intensiver für die Interessen der Städte und Gemeinden einsetzen. 

 

Steffen Jäger bringt alles mit, was es für diese Aufgabe braucht: Als früherer Bürgermeister, 

Präsident von 1.065 Mitgliedsstädten und -gemeinden in Baden-Württemberg und 

langjähriger DStGB-Vizepräsident ist er ein leidenschaftlicher Verfechter der kommunalen 

Selbstverwaltung und profunder Vordenker für die kommunale Sache. 

 

Gerade mit Blick auf die neue Legislaturperiode auf Bundesebene wird Steffen Jäger auch 

bundespolitisch eine starke Stimme der Vernunft sein. Er wird Reformnotwendigkeiten klar 

benennen, als Brückenbauer wirken und sich mit Haltung und klarem Kompass für die 

Kommunen und das Wohl der Bürgerinnen und Bürger einsetzen. 

 

Die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg gratulieren Steffen Jäger herzlich zu 

seiner Wahl. Die kommunale Familie begrüßt diese Entscheidung mit großer Wertschätzung 

und dankt ihm für seinen engagierten Dienst an den Kommunen.“ 


